
UND WENN ES MAL NICHT WEITER 
GEHT?
Bei Problemen oder aufkommenden Fragen können Sie sich 
gerne vertrauensvoll an Ihren Berater bzw. Ihre Beraterin 
wenden.

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu verschiedenen 
Fragen erhalten Sie zudem auf der Plattform des Services 
unter www.jobcenter.digital. 

WIE KOMM ICH DA HIN?
Besuchen Sie den Service einfach unter www.jobcenter.digital 
oder scannen Sie den folgenden QR-Code einfach mit der 
Kamera-Funktion Ihres Smartphones oder einer QR-Rea-
der-App ab und geben in das Suchfeld „Einstiegsgeld“ 
ein.



WARUM? 
Einstiegsgeld dient als Anreiz zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, auch wenn die Hilfebedürftigkeit 
dadurch noch nicht sofort beendet werden sollte.

WER?
Alle Kundinnen und Kunden des Jobcenter Herne, die eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (mind. Teilzeit) 

aufnehmen, können einen Antrag auf Einstiegsgeld stellen. Ihr 
Einkommen muss Ihre Hilfebedürftigkeit mindestens reduzieren, 
bzw. langfristig beenden.

WANN?
Den Antrag müssen Sie stellen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. 
Der Zeitpunkt der Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag ist egal.

WIE? 
Den Antrag können Sie formlos (persönlich, schriftlich, online auf 
jobcenter.digital, per E-Mail  oder telefonisch) stellen. Die Antragsun-
terlagen werden Ihnen danach zugeschickt. Den ausgefüllten Antrag 
reichen Sie zusammen mit dem Arbeitsvertrag wieder im Jobcenter 
ein.

WAS?
Die Arbeitsvermittlung prüft die individuellen Fördervoraussetzungen 
und berechnet die Förderhöhe. Im Anschluss erhalten Sie einen 
entsprechenden Bescheid.

WIEVIEL?
Das Einstiegsgeld wird in Höhe der Hälfte des Regelsatzes bewilligt.

BITTE BEACHTEN SIE!
Das Einstiegsgeld ist eine Ermessensleistung, auf die kein Anspruch 
besteht. 


